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Verarbeitungsverzeichnis 

 

1 Verantwortlicher 
 

Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche lautet: 

Bürgerverein Fürthen 2018 e.V. 

Gartenstraße 6 

57539 Fürthen 

E-Mail: buergerverein@fürthen-sieg.de 

Web: www.fürthen-sieg.de/Bürgervereine 

 

Vorstand des Vereins: 

 Ralf Burghardt 

 Barbara Beyer 

 Dorothea Röder 

 Christian Ebach 

Der Bürgerverein wird satzungsgemäß durch die Geschäftsführerin, Frau Dorothea Röder, vertreten. 

Ein eigener Datenschutzbeauftragter ist nicht erforderlich, da die personenbezogenen Daten durch 

weniger als 10 Personen regelmäßig bearbeitet werden. 

 

2 Zweck 
Der Bürgerverein Fürthen 2018 e.V. (nachfolgend: BV Fürthen) benötigt für die Mitgliederverwaltung 

personenbezogene Daten seiner Mitglieder.  

Die Verarbeitung dient folgenden Zwecken: 

a) Mitgliederverwaltung 

a. Überblick über die Mitgliedschaften und Mitglieder des Vereins. Hierzu gehören auch 

Angaben zu Kindern und Jugendlichen, je nach Art der Mitgliedschaft 

b. Gratulation zu Geburtstagen 

c. Erreichbarkeit der Mitglieder 

b) Vereinsfinanzierung 

a. Korrekte Einordnung der Mitglieder in die kostenpflichtigen und kostenfreien Bei-

tragsgruppen.  

mailto:buergerverein@fürthen-sieg.de
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b. Beitragsverwaltung einschl. Einzug der Beiträge  

c) Außendarstellung 

a. Veröffentlichung von Beiträgen und Fotos  

b. Erstellen einer Vereinschronik 

 

3 Rechtsgrundlagen für die Speicherung 
 

Gemäß § 1 Abs. 2 BDSG ist das Bundesdatenschutzgesetz für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch den Bürgerverein  Fürthen 2018 e.V. anzuwenden, soweit das Recht der Europäischen 

Union, im Besonderen die Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) in der jeweils geltenden Fassung, 

nicht unmittelbar anzuwenden ist. 

 

Die Rechtsmäßigkeit der Speicherung personenbezogener Daten durch den BV Fürthen als nicht öf-

fentliche Stelle wird durch Art. 6 DSGVO geregelt. 

a) Art 6 Abs. 1 lit a) DSGVO 

Mit der Unterschrift auf dem Beitrittsantrag stimmt das künftige Mitglied der Datenverarbei-

tung zu Vereinszwecken zu und erkennt die Satzung des Vereins an, in der in § 7 Abs. 4 die 

Speicherung personenbezogener Daten zu Vereinszwecken geregelt ist. 

 

Minderjährige können entweder  

• im Familienverbund (Lebensalter: ab Geburt bis 17) oder 

• eigenständig (Lebensalter: von 14 bis 17) 

Mitglied im BV Fürthen werden.  Der Beitritt und die damit verbundene Verarbeitung der Da-

ten erfolgt nur, wenn der Trägers der elterlichen Verantwortung auf dem Beitrittsantrag sei-

ne Einwilligung erklärt (Art 8 Abs. 1 DSGVO). 

 

b) Art 6 Abs. 1 lit b) DSGVO 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Mitglieder ist zur satzungsgemäßen Ver-

tragserfüllung erforderlich. Der Vertrag kommt zustande, wenn der Vorstand dem Antrag auf 

Beitritt zustimmt. Die Satzung ist Bestandteil des Vertrages. 

 

c) Art. 6 Abs. 1 lit f) DSGVO  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Mitglieder ist zur Wahrung der berech-

tigten Interessen des  BV Fürthen und seiner Mitglieder zur satzungsgemäßen Ausübung sei-

ner Verpflichtungen erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grund-

freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, 

überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind han-

delt. 
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4 Welche Daten werden verarbeitet 
Es werden keine personenbezogenen Daten besonderer Kategorien verarbeitet. Es werden keine 

Daten verarbeitet, die erkennbar die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffe-

nen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, 

wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

4.1 Mitgliederverwaltung  
Es werden zu den Mitgliedern des Vereins folgende Daten gespeichert: 

4.1.1 Erwachsene Mitglieder und jugendliche (14 Jahre bis 17 Jahre) Mitglieder mit Ein-

zelmitgliedschaft 

a) Angaben zum Mitglied 

a. Name 

b. Vorname 

c. Form der Anrede 

b) Angaben zur Mitgliedschaft 

a. Art der Mitgliedschaft 

b. Mitgliedsnummer 

c. Laufende Nummer innerhalb des Mitgliedsnummer  

d. Eintrittsdatum 

e. Austrittsdatum 

c) Altersangaben 

a. Geburtsdatum 

4.1.2 Kinder und Jugendliche in einer Familienmitgliedschaft 

a) Angaben zum Mitglied 

a. Name 

b. Vorname 

c. Form der Anrede  

b) Angaben zur Mitgliedschaft 

a. Art der Mitgliedschaft (Familie) 

b. Mitgliedsnummer der Familie 

c. Laufende Nummer innerhalb des Mitgliedsnummer  

c) Altersangaben 

a. Geburtsdatum 

 

4.1.3 Erreichbarkeiten  

Eine Angabe pro Mitgliedschaft ist ausreichend. Freiwillig können weitere Angaben getätigt werden. 

a) Kontaktdaten 

a. Postalische Adresse 

b. Telefonische Erreichbarkeit 

i. Festnetz und/oder 

ii. Mobiltelefon 

Eine Angabe ist erforderlich. 
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c. Mailadresse 

 

4.2 Vereinsfinanzierung 
a) Beitragsübersicht 

a. Statistische Hilfsfelder zur Beitragsermittlung 

i. Anzahl beitragsfreier und beitragspflichtiger Kinder / Jugendlicher 

ii. Einordnung in die Beitragsgruppe (Einzel, Partner, Familie)  

b. Jahresbeitrag 

c. Turnus 

b) Bankverbindung 

a. Kontoinhaber 

b. BLZ 

c. Kontonummer 

d. IBAN-Nummer 

e. Name der Bank 

c) Jährliche Zahlungsübersicht 

 

4.3 Außendarstellung 

4.3.1 Bildaufnahmen 

 

Für die Veröffentlichung von Fotografien enthält das Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) ergänzende 

Regelungen, die auch unter der ab dem 25. Mai 2018 anwendbaren Datenschutz-Grundverordnung 

fortbestehen. Das Kunsturhebergesetz stützt sich auf Artikel 85 Absatz 1 der Datenschutz-

Grundverordnung, der den Mitgliedstaaten nationale Gestaltungsspielräume bei dem Ausgleich zwi-

schen Datenschutz und der Meinungs- und Informationsfreiheit eröffnet. Es steht nicht im Wider-

spruch zur Datenschutz-Grundverordnung, sondern fügt sich als Teil der deutschen Anpassungsge-

setzgebung in das System der Datenschutz-Grundverordnung ein (Ausführungen BMI). 

Für die Veröffentlichung von Bildaufnahmen wird grundsätzlich die Einwilligung des Abgebildeten 

eingeholt (§ 22 KUG, Art 7 DSGVO). 

Es gelten folgende Ausnahmen (§ 23 KUG): 

 Je mehr eine Person im öffentlichen Interesse steht, desto eher muss sie eine Berichterstat-

tung mit Bildern dulden.  

Dies trifft insbesondere auf die Bürgermeister der Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde zu. 

Hierunter fallen auch die Aufnahmen, die Vorstandsmitgliedern zeigen und zur Verwendung 

/ Veröffentlichung zur Dokumentation des Vereinslebens gefertigt werden. 

 Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Ört-

lichkeit erscheinen. 

Bei Arbeitseinsätzen des BV Fürthen werden häufig Bilder gefertigt, die das Geschehen in der 

Ortsgemeinde dokumentieren. Hierauf abgebildete Personen sind nicht das Ziel der Aufnah-
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me. Der Vorstand prüft vor Veröffentlichung, dass das Hauptthema des Fotos der jeweilige 

Arbeitseinsatz ist. 

 Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten 

Personen teilgenommen haben. 

Bei Festen oder Veranstaltungen, die der BV Fürthen ausrichtet, werden Aufnahmen gefer-

tigt. Hierzu gehören z.B. auch die Veranstaltungen des Bürgercafés. Dabei muss die abgebil-

dete Person als Teilnehmer der Veranstaltung erkennbar und ihr zuzuordnen sein. Einzelpor-

traits, die nur bei Gelegenheit der Versammlung angefertigt wurden, fallen nicht hierunter. 

5 Berechtigte Empfänger der Informationen 
Eine Übermittlung der Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation findet nicht statt.  

Achtung: eine Übermittlung in ein Drittland liegt vor, wenn die Daten auf einem Server gespeichert 

werden, der in einem Drittland liegt. Von daher ist bei der Auswahl einer Cloud zur Datenspeiche-

rung hierauf zu achten!!! 

 

5.1 Mitgliederverwaltung 
Die Daten werden ausschließlich vom gewählten Vorstand verarbeitet.  

5.2 Vereinsfinanzierung 
Die Bankdaten der Mitglieder werden für das SEPA-Lastschriftverfahren verwendet. Die jeweiligen 

Banken sind Empfänger der Beitragseinzüge. 

5.3 Außendarstellung 
Beiträge und Fotos werden vom Vorstand freigegeben und an lokale Zeitungen sowie dem Verant-

wortlichen für die Homepage der Ortsgemeinde Fürthen zur Veröffentlichung übergeben. 

Ausgewählte Beiträge und Fotos werden vom Vorstand zur historischen Begleitung des Vereins ver-

arbeitet. Ziel ist die Erstellung einer Vereinschronik sowie bei besonderen Anlässen historische Bei-

träge. 

 

6 Änderung / Löschung der Daten 

6.1 Änderung der Daten 
Wird festgestellt, dass über ein Mitglied unrichtige Daten gespeichert werden, ist der Vorstand des 

BV Fürthen zur Änderung der Daten verpflichtet. 

Stellt ein Mitglied fest, dass unrichtige Daten über ihn gespeichert werden, kann er die Korrektur 

vom Vorstand verlangen. Der Vorstand ist über die Homepage der Gemeinde Fürthen, Kategorie 

Bürgerverein Fürthen oder über die Anschrift des Geschäftsführers direkt erreichbar.  
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6.2 Löschung der Daten 
Der BV Fürthen speichert die Daten, solange er sie zur satzungsgemäßen Verarbeitung benötigt.  

Tritt ein Mitglied aus dem Verein aus, wird zunächst das Austrittsdatum gespeichert. Die Informatio-

nen aus der Mitgliederverwaltung bleiben bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und der damit 

verbundenen Kassenprüfung gespeichert, um einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss sicherstellen 

zu können. Danach werden die Daten des ausgetretenen Mitglieds gelöscht. 

 

Die Informationen aus der Vereinsfinanzierung werden aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen 

erst nach 10 Jahren gelöscht. 

Das Mitglied kann seine Einwilligung zum Verarbeiten von Fotos widerrufen. Die Ausnahmeregelun-

gen des Kunsturhebergesetzes bleiben hiervon unberührt. 

 

7 Sicherheit der Daten 
Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit sind in 

einem eigenen Dokument abgelegt (TOM). Dieses Dokument ist beim Vorstand hinterlegt und kann 

dort eingesehen werden.  


